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15. Wahlperiode 18.02.2003

Antrag

der Fraktionen SPD, CDU/CSU und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Einsetzung einer Enquete-Kommission
„Ethik und Recht der modernen Me-
dizin“

Der Bundestag wolle beschließen:

Der Deutsche Bundestag setzt gemäß §
56 seiner Geschäftsordnung eine Enquete-
Kommission „Ethik und Recht der mo-
dernen Medizin“ ein.

1. Aufgaben

In Gesellschaft und Parlament besteht
weiterhin ein großer Erkenntnis- und
Diskussionsbedarf zu Fragen der moder-
nen Medizin und der damit zusammen-
hängenden Biowissenschaften. Zur Fort-
setzung und Vertiefung der öffentlichen
Diskussion und zur Vorbereitung politi-
scher Entscheidungen hat die Kommissi-
on die Aufgabe, unter angemessener Be-
rücksichtigung aller betroffenen gesell-
schaftlichen Gruppen, Institutionen und
Verbände sowie der Kirchen, Religions-
und Weltanschauungsgemeinschaften,
Empfehlungen für gesetzgeberisches und
administratives Handeln in Bezug auf
wissenschaftliche Zukunftsfragen und für
deren ethische Bewertung zu erarbeiten.
Hierzu soll sie die Arbeit der Enquete-
Kommission fortsetzen, die in der 14.
Wahlperiode wichtige Erkenntnisse auf
den Feldern der modernen Medizin und
Ethik gesammelt und gebündelt hat, wei-
tere Aspekte aber aus Zeitgründen nicht
mehr in befriedigender Weise untersuchen
und für die parlamentarische Arbeit auf-
bereiten konnte; sie soll darüber hinaus
neu auftauchende Fragestellungen im
Bereich der modernen Medizin aufgrei-
fen. Die Enquete-Kommission soll

– wichtige Entwicklungen in der
biowissenschaftlichen und medizinischen
Forschung, in der Diagnostik, Prävention
und Therapie darstellen, unter Einbezie-
hung ethischer, rechtlicher, sozialer und

politischer Aspekte bewerten und Vor-
schläge für gesellschaftliches Handeln,
insbesondere des Gesetzgebers, erarbei-
ten;

– die zugehörige Forschungspraxis in
Deutschland untersuchen und auf gesetz-
lich unvollständig geregelte Bereiche hin-
weisen;

– Grenzen medizinischen Handelns bei
Forschung, Diagnostik und Therapie de-
finieren, die sich aus dem verfassungs-
rechtlichen Gebot zur unbedingten Wah-
rung der Menschenwürde und der Grund-
rechte ergeben;

– Empfehlungen für rechtliche Stan-
dards zur modernen Medizin auf europäi-
scher und internationaler Ebene erarbei-
ten;

– einen Beitrag zur Qualifizierung und
Vertiefung des öffentlichen Diskurses lei-
sten.

Das Parlament muss hier vorausschau-
end handeln, indem es ethisch relevante
Themen frühzeitig identifiziert und erör-
tert.

2. Zusammensetzung

Der Enquete-Kommission gehören 13
Mitglieder des Bundestages und 13 nicht
dem Deutschen Bundestag oder der Bun-
desregierung angehörende Sachverständi-
ge an. Die Fraktion der SPD benennt
sechs Mitglieder und sechs Sachverstän-
dige, die Fraktion der CDU/CSU fünf
Mitglieder und fünf Sachverständige, die
Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und FDP jeweils ein Mitglied und einen
Sachverständigen.

Für jedes Mitglied des Bundestages
kann ein stellvertretendes Mitglied be-
nannt werden.

3. Vorlage eines Berichtes

Die Kommission soll dem Deutschen
Bundestag ein halbes Jahr vor Ablauf der
Legislaturperiode über ihre Arbeitsergeb-
nisse berichten sowie in der Zwischen-
zeit bei Bedarf zu aktuellen Themen Teil-
bzw. Zwischenberichte vorlegen. Ihr Be-
richt wird in angemessener Form einer

breiten Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht.

Berlin, den 18. Februar 2003

Franz Müntefering und Fraktion, Dr.
Angela Merkel, Michael Glos und Frak-
tion, Katrin Dagmar Göring-Eckardt,
Krista Sager und Fraktion

Begründung

Die Enquete-Kommission „Recht und
Ethik der modernen Medizin“ konnte in
der abgelaufenen Wahlperiode nicht alle
der ihr aufgegebenen Fragestellungen be-
arbeiten. Sie hat die noch zu behandeln-
den Themen im Abschlussbericht der
Kommission als Desiderate skizziert.
Dazu gehören unter anderem die For-
schung an nichteinwilligungsfähigen
Menschen, die Allokationsproblematik in
der modernen Medizin, medizinische Per-
spektiven der Nanobiotechnologie, die
Möglichkeiten der Pflanzengenomik zur
Produktion pharmazeutischer Wirkstoffe
und deren Auswirkungen auf den Men-
schen, die gesellschaftliche Debatte um
Organtransplantation (Xenotransplan-
tation und Lebendspende), Perspektiven
der molekularen Medizin zwischen The-
rapie (treatment) und Verbesserung
(enhancement) sowie Grundlagen und
Kriterien der Selbstbestimmung in allen
Lebensphasen.

In der 14. Wahlperiode hat die Enquete-
Kommission „Recht und Ethik der mo-
dernen Medizin“ eine wichtige Rolle in
der Begleitung von Gesetzgebungsverfah-
ren, der Vorbereitung parlamentarischer
Diskussionen und beim Finden weithin
akzeptierter Lösungen in bioethischen
Konflikten gespielt.

Auch in der 15. Legislaturperiode steht
der Gesetzgeber vor der Herausforderung,
auf die mitunter rasante Entwicklung in
der modernen Biomedizin vorausschau-
end reagieren zu müssen. Die Enquete-
Kommission ist das geeignete Gremium,
um bei der Entscheidungsfindung die in-
haltlich relevanten Aspekte darzustellen.
Die Erfahrungen der abgelaufenen Wahl-
periode haben überdies gezeigt, dass ei-
ner entsprechenden Kommission auch
eine wichtige Rolle im öffentlichen Dis-
kurs zukommt.


